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 Veröffentlicht am 30.06.1954

Norm

ABGB §1091 A1

Rechtssatz

Wohl ist die Beistellung der Konzession kein unbedingtes Erfordernis für das Vorliegen eines Pachtverhältnisses; wurde

sie aber mit Räumen zusammen in Bestand gegeben, dann ist jedenfalls Pacht anzunehmen.
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nur: Wohl ist die Beistellung der Konzession kein unbedingtes Erfordernis für das Vorliegen eines

Pachtverhältnisses. (T1)
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